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Sehr geehrter Herr Präsident,

sehr geehrte Damen und Herren Präsidentinnen und Präsidenten,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

meine Damen und Herren,

I. Einleitung

Mir kommt die ehrenvolle Aufgabe zu, durch meinen einleitenden Vortrag die Diskussion über das Generalthema des Kongresses, die erfolgsbasierte Vergütung des Rechtsanwalts, zu eröffnen. Ich bin gebeten worden, Sie mit auf eine tour d’horizon der Welt des anwaltlichen Erfolgshonorars zu nehmen. Ich möchte daher in den kommenden 30 Minuten versuchen, einige Entwicklungslinien dieses interessanten Themas nachzuzeichnen. Ich werde hierbei vier große Blöcke bilden: Beginnen werde ich mit einigen theoretischen Betrachtungen zum Thema erfolgsbasierte Vergütung und einer Klärung von Begrifflichkeiten. Sodann möchte ich Ihnen die wichtigsten der traditionell gebildeten Rechtskreise im Überblick nahe bringen. Danach werde ich einige interessante Details aus ausgewählten Rechtsordnungen vermitteln und mich hierbei auf jene Länder konzentrieren, die nicht im weiteren Verlauf des Tages durch andere Redner ausführlicher präsentiert werden. Der Schwerpunkt wird daher auf außereuropäischen Rechtsordnungen liegen. Abschließend möchte ich einen Blick speziell auf die USA werfen, da die vielzitierten, aber nur wenig verstandenen „amerikanischen Verhältnisse“ die Bedenken und Vorbehalte gegen Erfolgshonorare auf ein Schlagwort verkürzen, das einer sachlichen Diskussion häufig entgegensteht.

Vorab vielleicht noch ein Wort, warum ich mit diesem Thema in der Hoffnung betraut worden bin, etwas Erhellendes beitragen zu können: Wie Sie dem Programm entnehmen können, bin ich Mitglied der Rechtsanwaltskammer Köln. An der Universität zu Köln gibt es seit 1996 mit dem Dokumentationszentrum für Europäisches Anwaltsrecht eine Forschungseinrichtung, der ich verbunden bin. Dort wird das Berufsrecht der Anwaltschaft europaweit erforscht. Unterstützt wird diese Einrichtung u.a. von der Rechtsanwaltskammer Köln, der Bundesrechtsanwaltskammer und dem Deutschen Anwaltverein, aber auch durch Sachmittel von Anwaltskammern und –verbänden auf der ganzen Welt.

II. Die erfolgsbasierte Vergütung von Rechtsanwälten 

1. Erfolgsbasierung als Vergütungsmodell

Die theoretisch vorstellbaren Möglichkeiten der inhaltlichen Gestaltung von Vereinbarungen über die Vergütung der anwaltlichen Dienstleistung lassen sich betriebswirtschaftlich auf zwei Grundmodelle reduzieren
: Entweder die Vergütung orientiert sich an dem, was der Rechtsanwalt im Interesse seines Mandanten in ein Mandat investiert, oder die Ausrichtung erfolgt an dem durch die Tätigkeit für den Auftraggeber gestifteten Mehrwert, am sog. „Return“. Man kann diese beiden Grundmodelle mit den Begrifflichkeiten „input“- und „output“-basierte Vergütung anschaulich beschreiben: Eine input-basierte Vergütung spiegelt sich im Zeithonorar des Anwalts wider, der Anwalt erhält die von ihm aufgewandte Zeit vergütet. Eine output-basierte Vergütung entspricht dem anwaltlichen Erfolgshonorar: Beschert der Rechtsanwalt dem Mandanten einen wirtschaftlichen Zuwachs, erhält er hierfür in Form der Vergütung eine Gegenleistung. Daneben treten zwei weitere Modelle: Die aufgaben-basierte Vergütung in Form des Pauschalhonorars, das sog. „task-based biling“, und – in manchen Rechtsordnungen - die tarif-basierte Vergütung, bei der sich die Vergütung nach einem staatlichen, zumeist allerdings nur subsidiär geltenden Tarif, berechnet. Kombinierbar sind alle diese Modelle: So ist vorstellbar, dass ein Rechtsanwalt einen festen Pauschalbetrag zuzüglich eines Stundenhonorars vereinbart, dass er zusätzlich zur gesetzlichen Vergütung eine Pauschalsumme verlangt oder dass er – unverbindlich - einen bestimmten Teil seines Stundenhonorars vom Erfolg seiner Bemühungen abhängig macht.

Die erfolgsbasierte Vergütung des Rechtsanwalts ist damit nichts Ungewöhnliches, sondern zwangsläufiges Ergebnis einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung einer professionellen Dienstleistung. Dienstleister, aber auch Arbeitnehmer, sind es verbreitet gewöhnt, dass ein nicht unerheblicher Anteil ihrer Vergütung in Abhängigkeit des von ihnen erwirtschafteten Erfolgs für den Vertragspartner gezahlt wird. Zu denken ist an Boni von Unternehmensvorständen, aber auch Gratifikationen für Arbeitnehmer, die vom Erreichen von Umsätzen, Produktionsleistungen oder Ähnlichem abhängen. Unternehmensberater vereinbaren wie selbstverständlich Erfolgshonorare für ihre Tätigkeit als Transaktionsdienstleister. Begreift man die erfolgsbasierte Vergütung des Rechtsanwalts aus diesem Blickwinkel, wird deutlich, dass nicht ihre Zulässigkeit zu rechtfertigen ist, sondern gewichtige Gründe vorzubringen sind, warum dem Rechtsanwalt durch ein Verbot die Freiheit, Vergütungsvereinbarungen zu schließen, vom Gesetzgeber oder den Anwaltskammern partiell beschnitten wird. Diese Rechtfertigung ist in den meisten Rechtsordnungen auf der Ebene des Verfassungsrechts vorzunehmen, jedenfalls aber auf der Ebene des Europarechts als Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs und als möglicherweise kartellrechtswidrige wettbewerbshemmende Regulierung. Wir werden im Laufe des Tages aus den verschiedensten Ländern hören, dass das Verbot der erfolgsbasierten Anwaltsvergütung von Verfassungsgerichten oder Kartellbehörden kritisch betrachtet wird bzw. worden ist.

2. Arten der erfolgsbasierten Vergütung 

a) Begriffsdefinition

Meine Damen und Herren, sinnvoll ist zunächst, begriffliche Klarheit darüber zu gewinnen, was mit dem Begriff „erfolgsbasierte Anwaltsvergütung“ gemeint ist. Ich habe bislang, dies wird Sie vielleicht verwundert haben, den Begriff „Erfolgshonorar“  nicht verwendet, sondern bewusst immer von „erfolgsbasierter Vergütung“ gesprochen. Warum ist dies so ? Ein grundsätzliches Problem der Diskussion über unser Generalthema ist, dass aufgrund mangelnder begrifflicher Schärfe trotz scheinbar einheitlicher Sprachfindung über gänzlich unterschiedliche Vergütungsmodelle gesprochen wird, die unter dem Oberbegriff „Erfolgshonorar“ zusammengefasst sind. Zwei englische Autoren haben ganz zu recht vor einigen Jahren von „shavian misunderstandings“ gesprochen, ein deutscher Autor von einem „babylonischen Sprachgewirr“. Ich plädiere deshalb für einen sprachlichen Neubeginn, um das heillose terminologische Durcheinander nicht zu perpetuieren und verwende deshalb den Begriff der „erfolgsbasierten Vergütung“.

b) Erfolgshonorare

Der Begriff Erfolgshonorar ist recht unscharf, da er lediglich zum Ausdruck bringt, dass die anwaltliche Vergütung in irgendeiner Art und Weise vom Erfolg der anwaltlichen Bemühungen abhängt. Spricht man über das US-amerikanische Erfolgshonorar, ist aber inhaltlich etwas ganz anderes gemeint, als wenn man über das französische oder das englische Erfolgshonorar redet – man muss also genau hinschauen, was in der Verpackung enthalten ist, die die Aufschrift Erfolgshonorar trägt. 

· Ein erstes Differenzierungskriterium ist, ob der Rechtsanwalt im Misserfolgsfall keine Vergütung erhalten soll oder ob er in jedem Fall eine Vergütung erhalten soll, dieser aber nach dem Erfolg seiner Bemühungen differenziert. Bei dem letztgenannten Modell, in manchen Ländern unter der dem römischen Recht entlehnten Bezeichnung „palmarium“ bekannt, erhält der Rechtsanwalt lediglich eine Erfolgsprämie. Das erstgenannte Modell ist ein echtes Erfolgshonorar, eine vollständig spekulative Vergütung, eine „speculative fee“.  Diesen Unterschied kann man sprachlich anschaulich in die englischen Begrifflichkeiten „no win, no fee“ und "no win, less fee" kleiden. 

· Für beide Modelle, „no win, no fee“ und „no win, less fee“, ist zweites Differenzierungskriterium, aus welcher Berechnungsgrundlage sich das Erfolgshonorar ergeben soll. Dies steht im Belieben der Beteiligten: Es kann sich um eine erfolgsdifferenzierendes oder erfolgsabhängiges Pauschal-, Zeit- oder Tarifhonorar handeln. Dies hängt vor allem davon ab, wie sich die Vergütung in der fraglichen Rechtsordnung üblicherweise bemisst.

· Schließlich kann der Rechtsanwalt entscheiden, ob er das für ein vergleichbares Mandat gewöhnlich beanspruchte Honorar angesichts des Risikos, ohne Bezahlung zu bleiben, erhöht oder nicht: Beansprucht er z.B. im Erfolgsfall nur seinen grundsätzlich liquidierten Stundensatz oder lässt er sich wegen des übernommenen Risikos diese "gewöhnliche" Vergütung durch eine pauschale Erfolgsprämie oder einen erhöhten Stundensatz vom Mandanten aufstocken. Man kann insofern von einer „speculative standard fee“ und von einer „speculative uplift fee“ sprechen. 

c) Streitanteile („quota litis“)

Eine besondere Spielart der erfolgsbasierten Vergütung ist schließlich der als "pactum de quota litis" bezeichnete Streitanteil, bei dem der Rechtsanwalt einen bestimmten prozentualen Anteil am Erstrittenen erhält. Diese insbesondere in den USA gebräuchliche und dort als „contingency fee“ bezeichnete Spielart der erfolgsbasierten Vergütung unterscheidet sich von den sonstigen Modellen dadurch, dass vom Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit nicht nur abhängt, ob der Rechtsanwalt überhaupt eine Vergütung erhält, sondern auch, wie viel er erhält ("je erfolgreicher, desto mehr"). Die "quota litis" ist daher gleichsam eine qualifizierte Form der erfolgs-basierten Vergütung. Aufgrund der doppelten Erfolgsabhängigkeit der Vergütung ist die quota litis besonders umstritten und in vielen Rechtsordnungen verboten, während "einfache" Erfolgshonorare fast überall zulässig sind. Neben der doppelten Erfolgsabhängigkeit ist ein weitere Unterschied offensichtlich: Beim gewöhnlichen Erfolgshonorar bestimmt sich die Vergütung aus Determinanten in der Sphäre des Rechtsanwalts – seine erhöhte oder ermäßigte gewöhnliche Vergütung -, während bei einer Streitanteilvereinbarung die maßgeblich Bezugsgröße, der erzielte Erlös, aus der Welt des Mandanten stammt. Aufgrund dieser Besonderheit hat die quota litis eine besondere Nähe zu dem, was gelegentlich als den Erwerb des Streitgegenstands durch den Rechtsanwalts, als redemptio lite, bezeichnet wird. Ich charakterisiere den Unterschied gerne damit, dass beim gewöhnlichen Erfolgshonorar die Vergütung Ausdruck des fachlichen Erfolgs des Rechtsanwalts ist – z.B. ein verdoppelter Stundensatz –, während sich beim Streitanteil die Vergütung aus dem wirtschaftlichen Erfolg des Mandanten ergibt. Dieses Verständnis macht, so denke ich, deutlich, warum der Streitanteil die anwaltliche Unabhängigkeit mit einer anderen Intensität gefährdet als das gewöhnliche Erfolgshonorar.

III. Entwicklungstendenzen

1. Einleitung

Nach der Klärung dieser Grundlagenfragen möchte ich nun eine Analyse verschiedener Rechtskreise und ihrer Einstellung zur erfolgsbasierten Anwaltsvergütung folgen lassen. Ihnen ist vielleicht die Lehre von den Rechtskreisen
 als analytischer Ansatz der Rechtsvergleichung vertraut – ich will sie hier nicht puristisch anwenden, sondern lediglich für eine grobe, im Kern geographische Differenzierung verwenden. Gerade das Berufsrecht verfügt zumeist nicht über ausgeprägte Traditionen, so dass eine Betrachtung nach Rechtskreisen zumeist nicht vielmehr als eine strukturelle Hilfe sein kann. 

Drei Hinweise sind vorab wichtig: 

· Ich beschränke mich auf die Darstellung der Rechtslage. Dass ein bestimmtes Vergütungsmodell zivil- oder berufsrechtlich in einer Rechtsordnung zulässig ist, besagt naturgemäß nichts darüber, in welchem Maße es am Markt juristischer Dienstleistungen tatsächlich Verwendung findet. In dem einen Land kann ein Erfolgshonorar eine wichtige Rolle spielen, in einem anderen Land ist es möglicherweise zulässig, findet aber praktisch keine Verwendung. Für die weitere Diskussion sollten wir nicht vergessen, dass das Fehlen des Verbots des Erfolgshonorars für den Markt lediglich ein Angebot ist, keine Verpflichtung, nur noch erfolgsbasiert abzurechnen. 

· Ein zweites: Wer ernsthaft Rechtsvergleichung betreibt, unterscheidet wie der Wirtschaftswissenschaftler die Mikro- und die Makroebene. Wenn ich im Folgenden einzelne Modelle erfolgsbasierter Vergütung vorstelle, mich also auf der Mikroebene bewege, sollten wir uns immer vor Augen führen, dass ein Urteil über ein Erfolgshonorarmodell immer im Kontext erfolgen muss: Welche anderen Finanzierungsinstrumente stehen dem Markt zur Verfügung – wie verbreitet sind Rechtsschutzversicherungen, wie umfassend wird legal aid gewährt ? Kennt das jeweilige Recht ein prozessuale Kostenerstattung, wie wird die Höhe der Anwaltsvergütung insgesamt überprüft ? Wenn wir über Quota Litis reden – wie sieht der Ersatz materieller und immaterieller Schäden nach dem jeweiligen Sachrecht aus, mit denen die Quota Litis untrennbar verbunden ist ? Nur eine solche „Makro“-Betrachtung erlaubt eine sachgerechte Diskussion über ein Erfolgshonorar. Ich habe für eine solche umfassende Betrachtung im Rahmen meines Vortrags keine Zeit, wir sollten sie aber im weiteren Verlauf der Konferenz nicht aus dem Auge verlieren.

· Es ist mir nicht möglich, für einzelne Länder weitergehende Differenzierungen nach Rechtsgebieten vorzunehmen. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass in vielen Rechtsordnungen bei grundsätzlicher Aufgeschlossenheit gegenüber erfolgsbasierten Vergütungsmodellen eine gewisse Zurückhaltung in den Bereichen Straf- und Familienrecht an den Tag gelegt wird. 

Doch nun zu den Rechtskreisen:

2. Der angelsächsische Rechtskreis

Im angelsächsischen Rechtskreis war die erfolgsbasierte Vergütung seit Jahrhunderten bereits auf der Ebene des common law und damit also zivilrechtlich unzulässig. Die sog. „Maintenance“-Doktrin verbot jedermann die Unterstützung fremder Prozesse, worunter auch die Ermöglichung einer risikolosen Prozessführung durch einen Rechtsanwalt mit Hilfe eines Erfolgshonorars fiel. Die Doktrin der „Champerty“ untersagte, sich als Kompensation am Prozesserlös eines anderen zu beteiligen, auch hierunter ließ sich die erfolgsbasierte Anwaltsvergütung subsumieren. Lediglich in den Vereinigten Staaten wurden diese common law-Doktrinen ab 1824 in immer mehr Bundesstaaten nicht mehr angewendet. Dort setzten sich relativ rasch quota litis-Vereinbarungen durch, die sog. contingency fees. Sie sind mittlerweile Gegenstand recht umfassender gesetzlicher Regulierung, um die Auswüchse des in den USA hochgehaltenen „free market approachs“ in Vergütungsfragen aufzufangen.

In den übrigen Staaten des common law galten die Verbote bis in jüngste Zeit. Triebfeder hin zu einem liberaleren Ansatz war eine in England und Wales in den 1980er Jahren initiierte Reform. In England und Wales wurden Erfolgshonorare in Form sog. conditional fees nach langwierigen Konsultationsverfahren Ende der 1990er Jahre legalisiert. Conditional Fees sind Erfolgshonorare in Form einer „speculative uplift fee“: Im Misserfolgsfall erhält der Rechtsanwalt keine Vergütung („speculative“-Element), im Erfolgsfall eine im Vergleich zu seiner gewöhnlichen Vergütung erhöhte Vergütung („uplift-Element“). Wesentliches Motiv für ihre Einführung war die Entlastung des staatlichen legal aid-Budgets: Dort, wo man in England und Wales conditional fees vereinbaren kann, gibt es für den Bürger keine staatliche Kostenhilfe in Form der legal aid mehr. 

Auch in den eng verwandten Rechtsordnungen Südafrikas, Australiens, Neuseelands, Kanadas, Nigerias und Tansanias ist in den letzten 15 Jahren ein Reformprozess in Gang gekommen: In Südafrika wurde die erfolgsbasierte Vergütung durch den Contingency Fees Act vom 13. November 1997
 legalisiert
. Der südafrikanische Anwalt darf im Misserfolgsfalle auf seine Vergütung verzichten und im Erfolgsfall seine gewöhnliche Vergütung beanspruchen
, diese für den Erfolgsfall alternativ auch um einen vereinbarten, bis zu 100%igen Erfolgszuschlag erhöhen
. Das Gesamthonorar darf in einem solchen Fall in vermögensrechtlichen Streitigkeiten 25% der zugesprochenen Summe beziehungsweise des erhaltenen Betrages nicht übersteigen. In Kanada ist eine „contingency fee“ standesrechtlich zulässig, soweit sie das Recht des fraglichen Teilstaates nicht verbietet und die aus der Vereinbarung folgende Vergütung „fair and reasonable“ ist
. Der letzte bedeutende Teilstaat
, der sein (gesetzliches) Verbot
 der „contingent fee“ 1992 nach langen Diskussionen zumindest für class actions
 aufgab, war Ontario
. 

Auch in Australien folgte die Zulässigkeit der Vereinbarung einer erfolgsabhängigen Vergütung traditionell den aus England bekannten Prinzipien, so dass die englischen Reformen in Australien nicht ohne Widerhall blieben. Während in den australischen Teilstaaten am Verbot der Streitanteilsvereinbarung, soweit ersichtlich, durchgängig festgehalten wird, sind in den 1990er Jahren in einigen australischen Jurisdiktionen Erfolgshonorare legalisiert worden. In nunmehr allen Jurisdiktionen ist ein Erfolgshonorar in Form einer conditional fee (erfolgsabhängige gewöhnliche Vergütung) zulässig, während sogenannte uplift fees (erfolgsabhängige gewöhnliche Vergütung + Erfolgszuschlag) zum Teil weiterhin unzulässig bleiben
. So hat Victoria 1996  erfolgsabhängige Honorare gesetzlich zugelassen
. Solche „conditional costs agreements“
 können für jede forensische Tätigkeit mit Ausnahme von straf- und familiengerichtlichen Verfahren vereinbart werden. Zulässig ist auch die Vereinbarung eines Erfolgszuschlages zu der unbedingt zu zahlenden Grundvergütung (sogenannte „uplifted fees“; s.98 Legal Practice Act 1996), ausdrücklich unzulässig hingegen die Vereinbarung eines Streitanteils („contingent fee“; s.99 Legal Practice Act 1996). New South Wales hat Erfolgshonorare per 1. Juli 1994 legalisiert
. Sie sind zulässig in allen forensischen Verfahren; ausgenommen ist lediglich die Tätigkeit in Strafverfahren. 

Auch im benachbarten Neuseeland wird gegenwärtig intensiv über eine ausdrückliche gesetzliche Legalisierung von Erfolgshonoraren diskutiert, ebenso in der ehemaligen britischen Kolonie Tansania
. Nigeria hat in den 1990er Jahren den grundlegendsten Richtungswandel aller Rechtsordnungen des common law vollzogen; dort sind nunmehr nicht nur einfache Erfolgshonorare, sondern auch Streitanteilsvereinbarungen zulässig
. 

Für die angelsächsischen Rechtsordnungen ist mithin festzustellen, dass die jahrhundertealten, einem anwaltlichen Erfolgshonorar entgegenstehenden Doktrinen der maintenance und champerty in jüngerer Zeit in vielen Staaten durch Gesetzesinitiativen überwunden worden sind. Anders als noch vor wenigen Jahren sind Erfolgshonorare heute in England und Wales, Australien, Südafrika, Kanada und Nigeria zulässig.

3. Der kontinentaleuropäische Rechtskreis

Lassen Sie mich nun zum kontinentaleuropäischen Rechtskreis kommen. Bei einer Analyse der kontinentaleuropäischen Rechtskreise unterscheidet man gewöhnlich zwischen dem romanischen, dem nordischen und dem germanischen Rechtskreis. An diese Differenzierung möchte auch ich mich im Folgenden halten.

a) Die romanischen Rechtsordnungen

Der romanische Rechtskreis – seine prominenten Vertreter sind z.B. Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Belgien – ist, obwohl in berufsrechtlichen Fragen insgesamt als eher konservativ zu klassifizieren, von dem weltweiten Trend hin zu erfolgsbasierter Anwaltsvergütung nicht unberührt geblieben: So waren in Frankreich nach einem Gesetz aus dem Jahr 1971 Streitanteilsvereinbarungen oder erfolgsabhängige Honorare ausdrücklich verboten
. Im Jahr 1991
 hat sich diese traditionelle Rechtslage grundlegend geändert. Gesetzlich ist zwar weiterhin bestimmt, dass eine Vereinbarung nichtig ist, nach der die Vergütung des Anwalts ausschließlich vom Ausgang der anwaltlichen Tätigkeit abhängt. Anwalt und Mandant können aber vereinbaren, dass der Anwalt im Erfolgsfall einen Erfolgszuschlag zu einem unbedingt zu zahlenden Grundhonorar erhalten soll (sogenanntes „pacte de succès“). Es handelt sich um ein „honoraire complementaire“, das sich von den aus den Vereinigten Staaten und England und Wales bekannten Konzepten unterscheidet. Beschrieben worden ist es als eine hybride Vergütung, die zum Teil das Engagement und zum Teil den Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit belohnt
. 

Die Rechtslage in Frankreich entspricht nunmehr jener, wie sie zuvor bereits in Spanien
, Portugal
, Italien
 und Luxemburg anzutreffen war. Ich will diese Länder nicht näher beleuchten, da wir hierzu noch im Detail Vorträge hören werden. Es zeigt sich jedoch, dies vorab, dass in den traditionell in Sachen Erfolgshonorar zurückhaltenden Rechtsordnungen des romanischen Rechtskreises ebenfalls ein Liberalisierungstrend eingesetzt hat. Ein umfassendes Verbot jeglicher Form erfolgsorientierter Vergütung findet sich nach meinem Kenntnisstand nur noch in Belgien. Typisch für den romanischen Rechtskreis ist allerdings, dass nur die „schwächste“ Form der erfolgsbasierten Vergütung zugelassen wird, die erfolgsabhängige Zusatzvergütung, die zusätzlich zu einer Grundvergütung zu zahlen ist. Die Erfahrungen etwa aus Frankreich oder Spanien zeigen, dass das Insistieren auf einer solchen, in jedem Falle zu zahlenden Mindestvergütung praktische Probleme mit sich bringt, da eine sehr niedrig angesetzte Mindestvergütung der Sache nach zu einem faktischen Vergütungsverzicht werden kann: Die Grenzziehung zwischen noch angemessener Grundvergütung und bereits unzulässigem Vergütungsverzicht ist fließend. In jedem Falle führen solche Modelle zu gewissen Rechtfertigungsproblemen des Rechtsanwalts: Je höher die unbedingt zu zahlende Grundvergütung sein soll, desto schwieriger fällt es dem Mandanten, eine hohe Erfolgsprämie zu akzeptieren. Für sein Entgegenkommen – Zahlung einer Erfolgsprämie im Erfolgsfall – erwartet der Mandant zu recht ein gleichwertiges Entgegenkommen des Rechtsanwalts im Misserfolgsfall. Ökonomisch denkenden Mandanten kaum vermittelbar ist es, im Misserfolgsfall die gewöhnliche Vergütung zu liquidieren und für den Erfolgsfall zusätzlich eine Erfolgprämie zu verlangen.

Ein Wort an dieser Stelle zu den Niederlanden, die man traditionell dem romanischen Rechtskreis zugerechnet hat. In der Rechtsvergleichung wird gerne darauf hingewiesen, dass diese Einordnung aufgrund der weitgehend eigenständigen Entwicklung des niederländischen Rechts mittlerweile nicht mehr sachgerecht ist. Der Sonderweg der Niederlande wird auch in der Frage der erfolgsbasierten Anwaltsvergütung deutlich: Nachdem die niederländische Wettbewerbsbehörde im Jahr 2002 das standesrechtliche Verbot erfolgsbasierter Vergütungen für kartellrechtswidrig erklärt hat, ist eine recht turbulente Entwicklung im Spannungsfeld von Anwaltsparlament, Justizministerium, Kartellbehörde und Reformkommission zu verzeichnen. Letzter Stand der Dinge ist, dass die Commissie Advocatuur, die eine Reform der Regulierung der Anwaltschaft vorbereiten soll, im April 2006 die Einführung von Erfolgshonoraren nach dem Konzept „no cure no pay“ befürwortet hat. Dies ist vom Anwaltsverband in einer Stellungnahme vom 24. April 2006 bereits begrüßt worden. 

b) Die nordischen Rechtsordnungen 

Ein Sonderrolle nehmen traditionell die nordischen Rechtsordnungen ein. Finnland, Schweden, Norwegen, Island und - mit Abstrichen auch - Dänemark zeichnen sich durch einen weitgehend deregulierten Rechtsdienstleistungsmarkt aus, auf dem Rechtsanwälte mit anderen Rechtsdienstleistern konkurrieren. Allenfalls im Bereich der Prozessvertretung existieren eingeschränkte Monopolrechte. In einem solchen System ist es besonders problematisch, Rechtsanwälten berufsrechtlich ein Verhalten zu untersagen, das unmittelbaren Wettbewerbern gestattet ist – ein Problem, das auch in anderen Rechtskreisen an Bedeutung gewinnen wird, wenn die Deregulierung von Rechtsdienstleistungsmärkten, wie sie etwa die europäische Kommission forciert, weiter fortschreiten sollte. Wenn es keine wichtigen Gemeinwohlgründe gibt, allen Anbietern von Rechtsdienstleistungen erfolgsbasierte Vergütungen zu verbieten, fällt es verfassungs-, europa- und kartellrechtlich schwer, Gründe zu finden, warum sie nur einem solchen Dienstleister, dem Rechtsanwalt, versagt bleiben sollen. 

Für weitgehend deregulierte Rechtsdienstleistungsmärkte ist charakteristisch, dass Rechtsanwälten erfolgsbasierte Vergütungsmodelle eröffnet werden. Für quota litis-Vereinbarungen gilt dies hingegen nicht. Einfache Erfolgshonorare sind in Finnland, Dänemark, Schweden, Norwegen zulässig, während zusätzlich Streitanteilsvereinbarungen nur in Island gestattet sind. Dieser Befund zeigt anschaulich, dass die Wurzeln des Verbots des Erfolgshonorars einerseits und der Streitanteilsvereinbarung andererseits durchaus unterschiedlich sind, ein Befund, der sich bereits angelsächsischen und im romanischen Rechtskreis angedeutet hat. Ein rechtstatsächliches Streiflicht: Sowohl in Finnland als auch in Schweden und Norwegen sind trotz dieser Liberalität nach meinen Erkenntnissen Erfolgshonorare nicht allzu verbreitet.

c) Die deutsch-rechtlichen Rechtsordnungen

Wenden wir uns den deutsch-rechtlichen Rechtsordnungen zu, ergibt sich jenseits des jede Form erfolgsbasierter Vergütung strikt ablehnenden deutschen Rechts ein durchaus heterogenes Bild: In der Schweiz verbietet Art. 12 lit. e des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA) dem Anwalt sowohl die Vereinbarung eines Streitanteils (pactum de quota litis) als auch die einer erfolgsabhängigen Vergütung 
. In den Motiven zum BGFA heißt es, dass Art. 12 lit. e BGFA eher technischen Charakter habe, weil die 2002 in Kraft getretene Vorschrift weitestgehend mit bereits existierenden kantonalen Regelungen übereinstimme
. Die Diskussion über die Reichweite des Art. 12 BGFA ist aber durchaus lebhaft, wir werden hierzu, so denke ich, noch etwas hören. So kann man fragen, ob das Verbot auch für Tätigkeiten jenseits der anwaltlichen Vorbehaltsaufgaben oder für Erlöse nicht aus Prozessen gilt. Auch in Österreich ist die Rechtslage nicht ähnlich strikt wie in Deutschland: § 879 ABGB verbietet zwar die Vereinbarung eines pactum de quota litis. Jedenfalls zivilrechtlich nicht verboten ist eine sonstwie erfolgsabhängige oder ergebnisorientierte Vergütung, wenngleich die berufsrechtliche Lage recht diffus ist.

Aus historischen Gründen besteht eine besondere Nähe des deutschen Rechts nicht nur zu den Kodifikationen der benachbarten deutschsprachigen Staaten Schweiz und Österreich, sondern auch zu Rechtsordnungen wie Japan und Griechenland, die das deutsche Zivil- und Zivilverfahrensrecht zum Teil umfassend rezipiert haben. Vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, dass sowohl Griechenland als auch Japan (hierzu zugleich) ein Verbot des Erfolgshonorars und der quota litis nicht kennen: So haben in Griechenland erfolgsbasierte Anwaltsvergütungen eine lange Tradition: Dem griechischen Rechtsanwalt ist die Vereinbarung eines Streitanteils gestattet; er darf aber 20% des erstrittenen Erlöses nicht übersteigen
. 

4. Der asiatische Rechtskreis

Der gerade bereits gegebene Hinweis auf Japan schlägt den Bogen hin zum asiatischen Rechtskreis - wenn man denn von einem solchen sprechen möchte. Auch in diesem Rechtskreis ist die Zulässigkeit des Erfolgshonorars üblicher als sein Verbot. Ich will mit Japan und Taiwan lediglich zwei Beispiele nennen, die deshalb bemerkenswert sind, weil beide Rechtsordnungen sich im Bereich des Verfahrens- bzw. Berufsrechts recht stark an das – zu unserem Thema sehr konservative – deutsche Recht anlehnen: Der japanische Anwalt liquidiert zwar zu Beginn seiner Bemühungen eine pauschale Grundvergütung, die unabhängig vom Ergebnis seiner Bemühungen zu zahlen ist („chakûshû-kin“)
. Zusätzlich ist nach Mandatsbeendigung aber gegebenenfalls ein prozentual am Prozesserlös bemessenes erfolgsabhängiges Zusatzhonorar zu zahlen („hôushû-kin“). In Taiwan sind erfolgsbasierte Vergütungen z.B. in Zivilsachen zulässig, wenngleich nicht sehr verbreitet. Einer gewissen Beliebtheit erfreuen sie sich insbesondere in Grundstücksstreitigkeiten, die sich häufig über Jahre hinziehen können. In solchen Verfahren wird nicht selten ein Streitanteil vereinbart, der nach Art. 35 Abs. 2 der berufsethischen Regeln lediglich in Familien- und Strafsachen untersagt ist.

5. Der latein-/südamerikanische Rechtskreis 

Bei einer rechtsvergleichenden Betrachtung ist der südamerikanische Rechtskreis besonders interessant. Aufgrund der kolonialen Geschichte des Kontinents sind die dortigen Rechtsordnungen stark vom romanischen Rechtskreis geprägt. Dessen große Zurückhaltung gegenüber erfolgsbasierten Anwaltsvergütungen hat sich in den süd- und lateinamerikanischen Rechtsordnungen indes nicht halten können. Vielmehr sind viele der südamerikanischen Länder besonders aufgeschlossen: Argentinien, Chile, Brasilien, Costa Rica und die Dominikanische Republik gestatten sämtlich nicht nur einfache Erfolgshonorare, sondern auch Streitanteilsvereinbarungen. In Chile gestattet das Berufsrecht
 ausdrücklich Streitanteilsvereinbarungen, soweit diese bei Mandatsübernahme schriftlich geschlossen werden. In Brasilien sind Streitanteilsvereinbarungen in Streitigkeiten zulässig, die die Zahlung einer Geldsumme zum Gegenstand haben
. Typisch für Rechtsordnungen, die bei der Zulassung erfolgsbasierter Vergütungsmodelle im Grundsatz relativ großzügig sind, ist die relativ detaillierte Regulierung von Form, Inhalt und Verfahren bei Abschluss solcher Vereinbarungen – hierzu nachher ein wenig mehr. 

6. Die osteuropäischen Reformstaaten 

Von besonderem Interesse ist bei einer rechtsvergleichenden Untersuchung die Entwicklung in den Reformstaaten Osteuropas, die sich nach der Überwindung des sozialistischen Rechtssystems ab 1990 vor die Aufgabe gestellt sahen, moderne, rechtstaatlichen Maßstäben genügende Gesetzeswerke zu schaffen. In allen Staaten des früheren „Ostblocks“ sind im Zuge dieses Prozesses neue beziehungsweise zumindest grundlegend überarbeitete Anwaltsgesetze verabschiedet worden. Diese modernen Gesetzeswerke gestatten in Ungarn
, Tschechien
, Slowenien
, der Slowakei
, Estland
 und Kroatien erfolgsbasierte Vergütungen ausdrücklich. In Polen
 und Bulgarien
 sind sie gesetzlich oder standesrechtlich nicht verboten. In der Ukraine sind jedenfalls Erfolgsprämien zulässig
.

Fast ähnlich einheitlich ist in den osteuropäischen Reformstaaten das Bild hinsichtlich der Zulässigkeit von Streitanteilsvereinbarungen: Verboten sind sie zwar in Bulgarien
, doch das ungarische
, estnische
, slowakische
, slowenische
 und – seit Neuestem – das tschechische
 Recht ordnen die Zulässigkeit explizit an. Besonders bemerkenswert sind in diesem Punkt die litauische und die russische Regelung: Litauen verbietet zwar grundsätzlich Erfolgshonorare, gestattet aber Streitanteile im Bereich von Schadensersatzklagen aufgrund erlittener Gesundheitsbeschädigungen oder Körperverletzungen einer natürlichen Person
. Auch in Russland sind erfolgsbasierte Vergütungsmodelle grundsätzlich unzulässig, in Vermögensstreitigkeiten darf die Vergütung jedoch „proportional zum Wert der erfolgreich abgeschlossenen Klage sein“
. 

Für die Reformstaaten Osteuropas, welche die Möglichkeit einer unvoreingenommenen Regelung des anwaltlichen Berufswesens ohne überflüssigen historischen Ballast hatten, ist somit ein deutlicher Trend hin zu erfolgsbasierten Vergütungsmodellen erkennbar – auch wenn zu konzedieren ist, dass die Entscheidung zu Gunsten output-basierter Vergütungsmodelle sicherlich auch durch fiskalische Erwägungen motiviert war und der Entlastung staatlicher Haushalte von Aufwendungen für Kostenhilfe diente.

IV. Spezifische Regulierungen des Vergütungsmodells

1. Problemstellung

Wer sich näher mit den Problemen verschiedener Modelle der anwaltlichen Vergütung beschäftigt, der wird rasch feststellen, dass das eigentliche Problem eines Vergütungsmodells nicht in seinem „Ob“, sondern in seinem „Wie“ liegt. So liegen die Probleme des anwaltlichen Zeithonorars, die zu Auseinandersetzungen mit Mandanten und zu deren Unzufriedenheit führen, weniger in der Bestimmung des auch für den Laien transparenten Stundensatzes. Probleme tauchen z.B. auf, wenn es um die Notwendigkeit eines bestimmten zeitlichen Investments geht, wenn darum gestritten wird, in welchen Zeitintervalle seriöserweise abgerechnet werden darf oder auf welche Weise die erbrachte Arbeitszeit im Detail nachzuweisen ist. Nicht viel anders verhält es sich beim Erfolgshonorar. Auch hier stecken die Probleme häufig im Detail, weniger in der Frage der grundsätzlichen Zulässigkeit des Vergütungsmodells. Deshalb ist es reizvoll, nach dem Blick darauf, welche Rechtsordnungen überhaupt erfolgsbasierte Vergütungen zulassen, näher zu analysieren, wie mit den spezifischen Folgeproblemen dieses Vergütungsmodells umgegangen wird. 

2. Informationsasymmetrien

Ein Problem erfolgsbasierter Vergütungen ist, dass die Vergütung des Rechtsanwalts zur Gänze oder zum Teil vom Eintritt einer für den Mandanten schwer fassbaren Bedingung abhängt, der Herbeiführung eines Erfolgs durch den Rechtsanwalt. Wie wahrscheinlich dieser Erfolgseintritt ist, kann niemand mit Gewissheit vorhersagen. Dem Rechtsanwalt als Experten ist eine sachgerechte Bewertung der Erfolgsaussichten aber grundsätzlich wesentlich leichter möglich als dem Mandanten als Laien. Je unwahrscheinlicher der Erfolg scheint, desto leichter ist der Mandant zumeist davon zu überzeugen, dass eine hohe erfolgsbasierte Vergütung den Rechtsanwalt für die Risikoübernahme angemessen entschädigt. Der Rechtsanwalt kann daher angereizt sein, sein Risiko höher als gerechtfertigt anzusetzen, um seine erfolgsbasierte Vergütung überhaupt oder der Höhe nach zu rechtfertigen. 

Auf dieses Problem sind bei der Regulierung von erfolgsbasierten Vergütungsformen weltweit ganz unterschiedliche Lösungen gefunden worden: Ein relativ schlichter Ansatz findet sich z.B. in Island, wo solche Honorare nur zu Beginn des Mandats vereinbart werden dürfen. Dies minimiert den Wissensvorsprung des Rechtsanwalt zumindest zum Teil. In Costa Rica äußert sich das im – nomen est omen - Codigo Moral  statuierte Berufsrecht ausdrücklich zum Problem der Informationsasymmetrie zwischen Anwalt und Mandant: In Art. 50 Abs. 1 heißt es, dass eine Streitanteilsvereinbarung sittenwidrig ist, wenn sie in keinem Verhältnis zu der Bedeutung der anwaltlichen Tätigkeit für den angestrebten Erfolg oder der Schwierigkeit des Falles steht. Ebenfalls sittenwidrig ist es, wenn sich der Anwalt bei Abschluss der Vereinbarung die Wissensunterlegenheit, die mangelnde Erfahrung oder die Bedürftigkeit des Mandanten zu Nutze macht. Nach Art. 50 Abs. 2 Codigo muss die Vereinbarung zum Schutz des Mandanten zudem bei der zuständigen Anwaltskammer hinterlegt werden. Eine ähnliche Regelung gibt es in Griechenland in Art. 92 Abs. 4 für die erfolgsbasierte Vergütung in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten. Hier muss die entsprechende Vereinbarung schriftlich ausgefertigt und binnen 20 Tagen bei der zuständigen Anwaltskammer in Kopie hinterlegt werden.

Vergleichbare Schutzvorschriften gibt es auch in Australien und Südafrika: Im australischen Bundesstaat South Australia muss der Anwalt den Mandanten vor Unterzeichnung der Vereinbarung nachweisbar über das Recht belehren, die Vereinbarung vom Supreme Court überprüfen zu lassen oder die liquidierte Vergütung von einem Ausschuss der Anwaltskammer auf ihre Angemessenheit kontrollieren zu lassen
. In Südafrika werden dem Rechtsanwalt umfangreiche Belehrungspflichten auferlegt, deren Erfüllung in der Vertragsurkunde zu bestätigen ist
. Der Mandant ist u.a. auf alternative Vergütungsmöglichkeiten und die unbedingte Pflicht zur Tragung der gegnerischen Kosten im Unterliegensfall hinzuweisen. Spezifiziert werden muss, was im konkreten Fall als Erfolg und damit Bedingungseintritt gelten soll, wie im Falle eines Teilerfolgs und bei vorzeitiger Beendigung des Mandatsverhältnisses abzurechnen ist. Näher aufzuschlüsseln ist, wie sich die als Kalkulationsgrundlage dienende Grundvergütung berechnet und wie die Auslagen des Anwalts behandelt werden sollen.

Ein anderes Schutzkonzept findet sich in England und Wales: Dort hat der Gesetzgeber das Erfolgshonorar für erstattungsfähig erklärt. Gewinnt der Mandant seine Streitigkeit, muss der Gegner das Erfolgshonorar erstatten. Wie bei sonstigen Kostenerstattungsansprüchen überprüft das Gericht die Angemessenheit der zur Erstattung angemeldeten „conditional fee“ und bewertet insbesondere, ob die in der „conditional fee“ zum Ausdruck kommende Bewertung des Verlustrisikos angemessen war. Durch die stets im Raume stehende Kontrolle der Vereinbarungen durch das Gericht ist der Rechtsanwalt von vorneherein zu einer sachgerechten Kalkulation der „conditional fee“ angehalten.

3. Übereilungsschutz

Ein weiteres Problem der erfolgsbasierten Vergütung ist, dass das Versprechen des Rechtsanwalts, dass der Mandant im Misserfolgsfalle nur wenig oder gar nichts an Vergütung zahlen muss, den Mandanten zum voreiligen Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung verleiten kann. Problematisch ist dies, wenn dem Mandanten nicht hinreichend bewusst wird, dass der Vorteil, im Misserfolgsfall keine Vergütung zahlen zu müssen, im Erfolgsfalle fast immer durch ein wirtschaftliches Opfer erkauft werden muss, nämlich eine dann vergleichsweise hohe Anwaltsvergütung. Um den Mandanten vor unerkannt nachteiligen Vertragsschlüssen zu bewahren, sehen einige Rechtsordnungen interessante Regelungen zum Schutz vor übereilten Entscheidungen vor: So ist in den einschlägigen Regelungen im australischen Bundesstaat South Australia vorgesehen, dass dem Mandanten nach Unterzeichnung der Erfolgshonorarvereinbarung eine „cooling-off“-Periode von fünf Werktagen eingeräumt ist, innerhalb derer er durch schriftliche Mitteilung ohne Angabe von Gründen an den Anwalt von der Vereinbarung Abstand nehmen kann
. Noch mandantenfreundlicher ist das südafrikanische Recht: Dort ist dem Mandanten in der Vergütungsvereinbarung das Recht einzuräumen, binnen 14 Tagen nach Vertragsschluss ohne Angabe von Gründen die Vereinbarung schriftlich zu kündigen, soweit dem Anwalt zugleich ein Anspruch auf Vergütung der zwischenzeitlich erbrachten, zur Wahrung der Interessen des Mandanten objektiv notwendigen Leistungen versprochen wird
.

4. Höhe des Erfolgshonorars

a) Problemstellung

In vielen Rechtsordnungen finden sich besondere Bestimmungen zur Lösung des Problems, dass eine erfolgsbasierte Vergütung zu einer überhöhten Vergütung des Rechtsanwalts führen kann - ein typischer Vorwurf, den Kritiker diesem Vergütungsmodell machen. Er hat seine Wurzel in der Erkenntnis, dass nur wenige Rechtsanwälte bereit sind, auf der Grundlage ihrer gewöhnlichen Vergütung im Misserfolgsfall auf eine Bezahlung ihrer Dienstleistung zu verzichten. Die Übernahme des Kostenrisikos durch den Rechtsanwalt muss der Mandat – gleich einer Versicherungsleistung in der Schadensversicherung – gegen eine Prämie einkaufen. Diese Prämie ist, dass der Rechtsanwalt zur Risikoübernahme nur bereit ist, wenn er im Erfolgsfall ein Mehrfaches seiner „gewöhnlichen“ Vergütung erhält. 

Das hieraus folgende Problem der sachgerechten Regulierung der Höhe von erfolgsbasierten Vergütungsmodellen hat hierbei nicht nur Bedeutung für das Äquivalenzprinzip, das insbesondere den Mandanten als Vertragspartner des Rechtsanwalts vor Ausbeutung schützt. Die Regulierung der Höhe von erfolgsbasierten Vergütungen beeinflusst auch die Frage, inwieweit solche Honorare Rechtsanwälte zu der Übernahme wenig erfolgsversprechender Mandate anreizen können: Je höher die erfolgsbasierte Vergütung sein darf, desto mehr erfolglose Mandate kann der Rechtsanwalt mit einem erfolgreichen Mandat subventionieren. Ein – bewusst überzeichnetes - Beispiel: Wer als Erfolgsbeteiligung 50% eines Anspruchs von 100 Mio. EUR erhält, kann es leicht verschmerzen, zuvor in 1.000 risikoreichen Mandaten erfolglos geblieben zu sein. Wem es hingegen lediglich gestattet ist, sein gewöhnliches Stundenhonorar zu verdoppeln, also anstatt 200 EUR pro Stunden 400 EUR pro Stunde abzurechnen, wird der Rechtsanwalt kritisch nachrechnen, wie viele Risikomandate er sich leisten kann. 

Die Möglichkeiten, Rechtsanwälte im Interesse der Rechtspflege durch Beschneidung der Erlösmöglichkeiten zu einem effektiven „Gatekeeping“, einer kritischen Selektion von Mandaten, anzureizen, sind allerdings bei einer grundsätzlichen Zulässigkeit von Streitanteilsvereinbarungen beschränkt: Zwar kann der Gesetzgeber etwa die Höhe eines Streitanteils gesetzlich auf 10% begrenzen. 10% von z.B. 10 Mio. EUR sind immer noch ein so hoher wirtschaftlicher Gewinn, dass es für den Rechtsanwalt reizvoll erscheinen, viele risikoreiche Mandate mit hohen Streitwerten anzunehmen, um auf den „big bang“ zu warten, der alle erfolglosen Mandate durch einen überdurchschnittlichen Erlös quersubventioniert. Ein Kontrollmöglichkeit besteht nur dann, wenn man nicht auf der Ebene der Höhe der prozentualen Beteiligung ansetzt, sondern der Höhe der durch die prozentualen Beteiligung erlösten Vergütung schlechthin. 

b) Risikozuschläge

Ein anschauliches Beispiel, wie dieses Problem bei einfachen Erfolgshonoraren gesetzlich gelöst werden kann, ist die englische conditional fee. Die conditional fee verlangt vom Rechtsanwalt, zunächst eine Art Basisvergütung zu definieren (die „basic charge“) – z.B. den allgemein in der Kanzlei berechneten Stundensatz -, um sodann anhand des übernommenen Risikos, bei Misserfolg ohne Vergütung zu bleiben, eines Risikozuschlag zu dieser Vergütung zu bestimmen. Der Zuschlag, der sog. „percentage uplift“, kann maximal 100% betragen – dies bewirkt, dass Mandate mit geringen Erfolgsaussichten nicht ökonomisch bearbeitet werden können, weil das hohe Verlustrisiko nicht mit einem sehr hohen Erfolgszuschlag kompensiert werden kann. Rein rechnerisch betrachtet verbietet dieses System einem betriebswirtschaftlich denkenden Anwalt, Mandate mit Erfolgsaussichten von weniger als 50% zu übernehmen. Man kann dies anschaulich in eine Formel kleiden: 

100 – PS       

------------ x 100  =  SF 

     PS

„PS“ steht hierbei für die ermittelte Erfolgswahrscheinlichkeit in Prozent, „SF“ ist der hieraus resultierende Erfolgszuschlag. Bei einem Mandat mit einer Erfolgsquote von 90% ergibt sich hieraus ein Erfolgszuschlag von (100 – 90) : 90 x 100 = 11,1 %. Die maximal zulässige Erfolgsquote von 100% belegt zugleich die realitätsnahe Annahme, daß bei Erfolgsaussichten von unter 50% eine Fremdfinanzierung ausscheiden sollte ((100 – 50) : 50 x 100 = 100). Sieht man einen maximal zulässigen Zuschlag von 100% vor, wird damit die Übernahme von Mandanten mit sehr geringen Erfolgsaussichten unökonomisch: Um etwa bei 10%igen Erfolgsaussichten das übernommene Risiko wirtschaftlich angemessen zu vergüten, wäre ein Zuschlag zur gewöhnlichen Vergütung von 900% notwendig. Die vorstehende Formel lässt sich zwanglos für den Fall variieren, daß kein völliger Honorarverlust für den Misserfolgsfall vereinbart wird, sondern eine nach Erfolg beziehungsweise Misserfolg in der Höhe abgestufte Vergütung. Bei einer in der Höhe lediglich nach Erfolg differenzierenden Vergütung lautet die Formel:
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                  C

„C“ ist hierbei der gewöhnliche Stundensatz des betroffenen Anwalts, „D“ der für den Misserfolgsfall vereinbarte reduzierte Stundensatz.

England und Wales vergleichbare Regelungen finden sich z.B. in New South Wales: Gestattet ist dort lediglich ein bis zu 25%iger Zuschlag auf die gewöhnliche Vergütung des Solicitors
. In anderen australischen Jurisdiktionen kann der Erfolgszuschlag höher liegen, so in Queensland für Barrister bei 50%
 und in South Australia bei 100%
.

c) Kappungsgrenzen

Insbesondere in jenen Rechtsordnungen, die Streitanteilsvereinbarungen zulassen, wird die Höhe der durch das erfolgsbasierte Honorar erzielten Vergütung unmittelbar reguliert, in der Regel durch Kappungsgrenzen: In der kanadischen Provinz Quebec darf der Streitanteil maximal 30% des Erlöses betragen. In Costa Rica ist bestimmt, dass der Anwalt maximal 1/3 des Erlöses als Streitanteil beanspruchen darf
. Eine höhere Quote ist nur zulässig, wenn er für den Fall des Misserfolgs die Übernahme der gegnerischen Kosten und der eigenen Kosten versprochen hat. In Argentinien ist für Verfahren vor Bundesgerichten eine Kappungsgrenze bei 40% des wirtschaftlichen Gewinns des Mandanten vorgesehen
. Vereinbaren Anwalt und Mandant einen Streitanteil von mehr als 20% des Ge​winns, muss der Anwalt die den Mandanten evtl. treffenden Kosten übernehmen. In Brasilien darf das Erfolgshonorar nicht über dem Gewinnanteil des Mandanten liegen, den dieser erlangt hat
. Auch im chilenischen Recht muss bei einer quota litis-Vereinbarung nach Art. 35 § 1 Codigo sichergestellt sein, dass der vom Anwalt zu vereinnahmende Gewinn jenen des Mandanten nicht übersteigt. In der Dominikanischen Republik darf der Streitanteil nicht mehr als 30% des Erlöses betragen
. Auch in Europa finden sich Kappungsgrenzen, so in Griechenland und der Slowakei
 mit 20% und in Tschechien neuerdings mit 15%. Im litauischen Recht wird nur bei der Durchsetzung von Ansprüchen wegen erlittener Gesundheitsbeschädigungen oder Körperverletzungen einer natürlichen Person eine erfolgsabhängige Vergütung gestattet
; diese darf jedoch in der Höhe 1/3 des zugesprochenen Betrages nicht übersteigen.

d) Staffelungen

Einige Rechtsordnungen kappen zwar auch die Vergütung des Rechtsanwalt, wählen aber einen differenzierteren Ansatz, in dem sie gestaffelte Kappungsgrenzen vorsehen. Hierdruch soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass – beispielhaft – 50% von 1 Mio. EUR Prozesserlös eine hohe, 50% von 1.000 EUR hingegen eine recht bescheidene Anwaltsvergütung ist. Gestaffelte Kappungsgrenzen sind insbesondere in den USA sehr verbreitet, wo man seit fast 200 Jahren Erfahrung mit den Fallstricken der Streitanteilsvereinbarungen hat. Zwei Beispiele: In New York erhält der Anwalt in Arzthaftungsstreitigkeiten maximal 30% der ersten 250.000 US-$, 25% der nächsten 250.000 US-$, 20% der nächstweiteren 500.000 US-$, 15% der nächstweiteren 250.000 US-$ und 10% aller 1.250.000 US-$ übersteigenden Beträge nach Abzug der zur Rechtsverfolgung aufgewendeten expenses. Typisch ist insofern eine degressiv mit der Höhe des Prozessgewinns steigende Skala in Kombination mit einer absoluten Kappungsgrenze. Sie findet sich etwa in der New Jersey Court Rule 1:27-7(c): „In any matter where a client’s claim for damages is based upon the alleged tortious conduct of another, including product liability claims, and the client is not a subrogee, an attorney shall not contract for, charge, or collect a contingent fee in excess of the following limits:(1) 50% on the first $ 1.000 recovered, (2) 40% on the next $ 2.000 recovered, (3) 33 1/3 % on the next $ 47.000 recovered, (4) 20% on the next $ 50.000 recovered, (5) 10% on any amount recovered over $ 100.000.

5. Unplanmäßige Mandatsbeendigung: Kündigung und Vergleich

a) Problemstellung

Erfolgsbasierte Vergütungen führen stets dann zu Problemen, wenn das Mandat, das auf ihrer Grundlage abgerechnet wird, nicht wie ursprünglich geplant zu Ende geführt wird. Entweder erhält der Rechtsanwalt keine Chance, den Erfolg herbeizuführen, weil ihm der Mandant das Mandat entzieht, oder das Mandat endet schneller als gedacht, weil sich die Parteien überraschend vergleichen. Letzterer Fall ist für den Mandanten problematisch, weil er möglicherweise seinem Rechtsanwalt in Erwartung eines komplizierten Verfahrens eine hohe erfolgsbasierte Vergütung versprochen hat, nun aber feststellen muss, dass die Streitigkeit binnen kürzester Zeit außergerichtlich erledigt ist. Einige Rechtsordnungen sehen aus diesem Grund Regelungen vor, die solche „windfall profits“ des Rechtsanwalts verhindern sollen. Zugleich soll unterbunden werden, dass der Rechtsanwalt sich vorschnell auf Vergleichsangebote einlässt, weil ein niedrigeres, aber schnell verdientes Erfolgshonorar lukrativer erscheint als ein mühsam erkämpftes, aber nur geringfügig höheres Erfolgshonorar.

b) Frühzeitiger Vergleich

Sehr ausdifferenziert sind die Regelungen erneut in Südafrika, dass insgesamt durch ein sehr ausgewogenes Gesamtkonzept auffällt: Ein Vergleichsangebot darf nur angenommen werden, wenn Rechtsanwalt und Mandant eine eidesstattliche Versicherung gegenüber dem Gericht beziehungsweise bei außergerichtlichen Streitigkeiten gegenüber der Anwaltskammer abgegeben haben. Der Anwalt muss in seiner eidesstattlichen Versicherung mitteilen, welches Urteil im Fall einer streitigen Entscheidung zu erwarten ist und wie er die diesbezüglichen Erfolgsaussichten einschätzt. Ferner muss er seine Vergütung für den Fall des Vergleichsschlusses und für den Fall der streitigen Entscheidung gegenüberstellen und die Gründe nennen, weswegen er seinem Mandanten den Vergleichsschluss empfiehlt. Schließlich muss der Anwalt versichern, dass der Mandant die vorgenannten Fakten erläutert erhalten und die Bedeutung eines Vergleichsschlusses verstanden hat. Die Belehrung durch den Anwalt muss der Mandant ebenfalls eidesstattlich versichern; in seiner Erklärung muss er zudem seine persönliche Einstellung gegenüber dem Vergleich artikulieren („attitude to the settlement“). 

Einen anderen Ansatz wählt das israelische Recht: In Israel sind in bestimmten Bereichen von der Anwaltskammer (genehmigungspflichtige) Kappungsgrenzen eingeführt worden
, nach denen die maximale Höhe der erfolgsbasierten Vergütung mit Erreichen bestimmter Verfahrensabschnitte zunimmt. Am bedeutendsten sind diese gestaffelten Kappungsgrenzen in Verkehrsunfallsachen, die bei streitigen Entscheidungen bei 13%, im Falle eines gerichtlichen Vergleichs bei 11% und bei einem außergerichtlichen Vergleich bei 8% der zugesprochenen Klagesumme liegen
. 

Ein drittes Beispiel: In Costa Rica kann der Mandant nach Art. 50 Abs. 3 S. 3 Codigo eine Reduzierung der vereinbarten Quote verlangen, wenn eine Erledigung der Angelegenheiten vor dem gerichtlichen Verfahren eintritt. Kommt es zum gerichtlichen Verfahren, stellt Art. 50 Abs. 4 Codigo klar, dass der Anwalt für den vereinbarten Streitanteil das Verfahren durch alle Instanzen bis zu einem endgültigen Abschluss betreiben muss.

c) Mandatskündigung

Seltener finden sich Regelungen zur Kündigung des Mandats zu einem Zeitpunkt, zu dem der Eintritt der für die Vergütungspflicht maßgeblichen Bedingung noch nicht feststeht. Die damit verbundenen Probleme betreffen eher den Rechtsanwalt als den Mandanten, da sich für ihn die Frage stellt, wie er an eine Vergütung gelangen kann, wenn er nicht mehr tätig ist, der Erfolg aber noch nicht eingetreten ist. 

In Chile befasst sich Art. 35 § 2 Codigo mit dem diffizilen Problem der Kündigung des Vertragsverhältnisses: Die Vorschrift räumt beiden Parteien das Recht zur Kündigung des Mandatsvertrages und damit der Streitanteilsvereinbarung ein
. Der Anwalt hat im Falle der Kündigung Anspruch auf eine seinen geleisteten Diensten entsprechende Vergütung, falls dem Mandanten aufgrund dieser Dienste ein wirtschaftlicher Vorteil erwächst. Diese Vorschriften entsprechen der Lösung, die in den USA die Rechtsprechung sehr ausdifferenziert entwickelt hat. Sie ist ihnen unter dem Stichwort quantum meruit vielleicht ein Begriff. Im Falle der Mandatskündigung berechnet sich das quantum meruit des amerikanischen Rechtsanwalts – wörtlich zu übersetzen mit „so viel wie er/sie verdient hat“
 – nach der sogenannten lodestar-Methode, unter deren Zuhilfenahme eine angemessene Vergütung ermittelt wird. Das Gericht bringt hierbei eine Stundenzahl („hours reasonably expended“) in Ansatz, die im Ausgangspunkt auf der vom Anwalt geltend gemachten, anhand seiner Aufzeichnung belegten Stundenzahl entspricht. Die Gerichte überprüfen sodann, ob diese Stundenzahl angesichts der konkreten Umstände angemessen ist und nehmen gegebenenfalls Anpassungen vor
.

V. Die „amerikanischen Verhältnisse“

1. Ursache und Wirkung

Bislang habe ich in meinem Vortrag die Rechtslage in den Vereinigten Staaten nur ganz kursorisch gestreift. Dies wird Sie verwundern, weil doch die USA paradigmatisch für das Konzept des Erfolgshonorars stehen. Gleichwohl sind die USA für eine rechtvergleichende Diskussion nur ein eingeschränkt taugliches Beispiel: Aufgrund der dort anzutreffenden, historisch und systembedingten Extrempositionen in vielen Detailfragen der erfolgsbasierten Anwaltsvergütung tragen die dortigen Gegebenheiten verbreitet zu einer verzerrten Wahrnehmung bei. Problematischer noch ist, dass verbreitet nicht erkannt wird, dass für die sprichwörtlichen „amerikanischen Verhältnisse“ – hohe Anwaltsvergütungen, absurde Schadensersatzforderungen, Prozesswut der Bürger, irrationale Gerichtsentscheidungen - nicht die contigency fee ursächlich ist: Die Ursachen dessen, was bei Rekurs auf die USA verbreitet kritisiert wird, werden aufgrund einer fehlenden Makro-Betrachtung des Phänomens contingency fee zumeist nicht zutreffend verortet. Oder etwas plastischer ausgedrückt: Ursache und Wirkung werden verwechselt. Contingency fees sind fast immer Streitanteilsvereinbarungen. Eine solche Vergütung, die unmittelbar mit der Höhe eines erfolgreich geltend gemachten Anspruchs korreliert und ein Annex zu diesem ist, ist in ihrer Höhe in aller erster Linie Ausdruck des geltenden materiellen Rechts und Ergebnis des zu seiner Durchsetzung zur Verfügung stehenden Verfahrensrechts: 

· die aktive Rolle der Anwälte vor dem Verfahren (pre-trial discovery; Einsammeln von Ansprüchen durch class actions);

· die passivere Rolle der Richter im Verfahrensablauf im Verbund mit der Laienbeteiligung (jury trial);

· ein nur schwach ausgeprägtes System der Sicherung des Zugangs zum Recht (Fehlen von legal aid und Rechtsschutzversicherungen); 

· die Idee der Indienstnahme Privater für Zwecke der effektiven Rechtsdurchsetzung; 

· das im tort law verankerte Haftpflichtsystem mit den Elementen Strafschadensersatz (punitive damages), Gefährdungshafutng und collateral source rule; 

· ein Fehlen von Kostenerstattungsprinzipien (sog. American rule), das zum einen spekulative Kostenfinanzierung notwendig und zum anderen Klageerhebungen als solche wirtschaftlich ungefährlich erscheinen lässt, 

führen bei Schadensersatzklagen dazu, dass diese in ganz andere Dimensionen gelangen als man sie in anderen Rechtsordnungen kennt. Gestattet man in einem solchen System Streitanteilsvereinbarungen, sind die beklagten Auswüchse im Vergütungswesen der amerikanischen Anwälte nicht Ursache der beklagten Missstände, sondern Auswirkung der erwähnten Rechtsinstitute, die im Ausland zumeist nicht bekannt, in den USA aber akzeptiert sind.

2. Regulierung und Rechtsanwendnung

Hinzu kommt, dass das gesetzliche Rahmenwerk von Zivil- und Berufsrecht in den Vereinigten Staaten Leitlinien bereitstellt, die theoretisch die Vereinbarung angemessener erfolgsbasierter Vergütungen gewährleisten
. Dass Anwälte gleichwohl unangemessene Streitanteile vereinbaren, ermöglichen nicht die gesetzlichen Rahmenbedingungen, sondern eine nachlässige disziplinarrechtliche Ahndung seitens der Standesorganisationen und eine Zurückhaltung der Mandanten, sich zivilrechtlich gegen unangemessene Vergütungen zur Wehr zu setzen
. Das Problem fokussiert sich damit auf den klassischen Streit, ob rechtliche Rahmenbedingungen verändert werden müssen oder nicht vielmehr der vorhandene Rahmen das Problem selbst ausgemacht hat und der Rechtsanwender zur sachgerechten Ausschöpfung des rechtlichen Rahmens außer Stande ist. Ernüchterndes Ergebnis einer in den USA durchgeführten Studie ist, dass die berufsständischen Vereinigungen offensichtlich nicht in der Lage sind, das vorhandene rechtliche Instrumentarium zum Schutz der Mandanten sachgerecht anzuwenden. Bei richtiger und konsequenter Anwendung des existierenden Rechts wäre ein Großteil des Konfliktpotentials, für das contingent fees verantwortlich gemacht werden, aufgefangen
. Es erscheint daher verfehlt, Rechtsvorschriften für ihre Missachtung durch die Normadressaten verantwortlich zu machen, wenn der eigentliche Vorwurf denjenigen gelten muss, die sich über die rechtlichen Vorgaben hinwegsetzen beziehungsweise Verstöße nicht ahnden
.

3. Wahrnehmung und Realität

Schließlich werden die Bedeutung von contingency fees und die mit ihnen einhergehenden Verdienstmöglichkeiten in der Berufspraxis der amerikanischen Rechtsanwälte von ausländischen Kritikern deutlich überschätzt: Bereits 1979 ist ermittelt worden
, dass rund 50% von repräsentativ ausgewählten Anwälten in einer amerikanischen Großstadt weniger als 10% ihres Einkommens aus contingent fee-Mandaten generieren. Lediglich 8,62% der Befragten gaben seinerzeit an, mehr als 36% ihrer Einkünfte auf spekulativer Basis zu erzielen. Eine aktuelle empirische Studie
 stützt diese Erkenntnisse: Nach einer Befragung der Anwaltschaft im Bundesstaat Wisconsin beträgt der von der Anwaltschaft durchschnittlich erlöste Streitanteil 5.000,- USD
. Deutlich höhere Vergütungen werden lediglich in Mandaten aus dem Bereich der Arzt- und Produkthaftung erzielt, die in ihrer absoluten Zahl aber sehr gering sind. Betrachtet man den Erlös auf die Arbeitsstunde umgelegt, ergibt sich ein Stundensatz mit einem Median von 132,- USD oder umgerechnet 104,- EUR
. Selbst bei einer komplexen empirischen Gewichtung liegt der Median bei nicht mehr als 167,- USD oder 131,- EUR
. 

VI. Ausblick – 10 Thesen

Die Erkenntnisse zur Entwicklung in Sachen erfolgsbasierter Vergütung des Rechtsanwalts lassen sich in 10 Thesen zusammenfassen: 

· Wer rechtsvergleichend über erfolgsbasierte Vergütung diskutiert, muss eine solche Diskussion auf der Makroebene führen. Erfolgsbasierte Vergütungsmodelle müssen in einen breiteren Kontext gestellt werden, da sie nicht lediglich eine Belohnung des Rechtsanwalts für erfolgsreiche Arbeit sind, sondern vor allem ein Instrument zur Finanzierung von Rechtsverfolgungskosten des Bürgers in einem spezifischen Rechtssystem. Sie müssen daher in Bezug gesetzt werden zu Fragen u.a. der legal aid, der Rechtsschutzversicherungen, Kostenerstattungsmechanismen und spezifischen Aspekten des materiellen Rechts.

· Die rechtspolitische Diskussion über erfolgsbasierte Vergütungsmodelle muss mit der notwendigen Trennschärfe geführt werden. Unter dem Topos „Erfolgshonorar“ werden bislang recht pauschal die unterschiedlichsten Modelle erfolgsbasierter Vergütung diskutiert. Streitanteilsvereinbarungen weisen aber andere Probleme auf als etwa geringfügige Erfolgsprämien.

· Rechtskreisübergreifend lässt sich ein deutlicher Trend hin zur Zulässigkeit erfolgs-basierter Vergütungsmodelle feststellen. Zahlreiche Rechtsordnungen haben in den vergangenen 20 Jahren früher bestehende Verbote gelockert. Besonders dynamisch ist diese Entwicklung in den Staaten Osteuropas sowie im angelsächsischen Rechtskreis. 

· Es ergibt sich kein einheitlicher Trend hin zu einem bestimmten Modell erfolgsbasierter Vergütung: Während etwa im osteuropäischen und südamerikanischen Rechtskreis auch Streitanteile vereinbart werden dürfen, gehen andere Rechtsordnungen nicht so weit: Im angelsächsischen und nordischen Rechtskreis bleiben Streitanteilsvereinbarungen zumeist verboten, während andere Formen erfolgsbasierter Vergütung gestattet sind. Der romanische Rechtskreis ist noch zurückhaltender, hier sind zumeist nur erfolgsabhängige Zusatzvergütungen gestattet.

· Deutlich erkannt werden muss, dass erfolgsbasierte Vergütungsmodelle aus Sicht des Gesetzgebers auch ein Finanzierungsinstrument sind und fiskalische Attraktivität besitzen: Sie erlauben die Privatisierung der Gewährleistung des Zugangs zum Recht und eine Entlastung der öffentliche Haushalte von den Kosten der legal aid. 

· Aufgrund des Vordringens erfolgsbasierter Vergütungsmodelle auf der Ebene der Normsetzung und der Tatsache, dass selbst dort, wo sie weiterhin ganz oder zum Teil unzulässig sind, Vereinbarungen verbotswidrig erfolgen, sollte der Fokus der rechtspolitischen Diskussion sich stärker auf die Frage des „Wie“ und weniger auf die Frage des „Ob“ konzentrieren.

· Hierbei sollte sich die Diskussion von der Erkenntnis leiten lassen, dass eine erfolgsbasierte Vergütung zunächst einmal eine gewöhnliche Vergütungsvereinbarung ist. Sie teilt daher die Anforderungen, die im jeweiligen Rechtssystem an die Vereinbarung anderer Vergütungsmodelle gestellt werden. Diese sind darauf zu überprüfen, ob sie die spezifischen Probleme, die erfolgsbasierte Vergütungen mit sich bringen, lösen können oder ob ergänzende, spezifische Regulierung notwendig ist.

· Weltweit ist eine ganz unterschiedlich intensive Regulierung der Detailfragen erfolgsbasierter Vergütungsmodelle festzustellen. Von überragender Bedeutung ist eine sachgerechte gesetzgeberische Antwort auf das Problem der Informationsasymmetrien in der Anwalt-Mandanten-Beziehung. Diese Informationsasymmetrien bergen Benachteiligungspotenziale bei der Vereinbarung einer erfolgsbasierten Vergütung, denen durch Pflichten zur Aufklärung und Offenlegung der Kalkulation, Rücktrittsrechte und spezielle Kontrollmechanismen unter Beteiligung Externer begegnet werden kann.

· Das Risiko exorbitant hoher Vergütung besteht nur bei Streitanteilsvereinbarungen. Anders als anderen Formen der erfolgsbasierten Vergütung entlohnen diese nicht ausschließlich die anwaltliche Risikoübernahme und Vorfinanzierung einer Rechtsstreitigkeit auf der Basis der gewöhnlichen Anwaltsvergütung, sondern verkoppeln die Vergütung unmittelbar mit dem Erlös des Mandanten. Die Höhe der Vergütung ist bei Streitanteilsvereinbarungen damit primär Ausdruck des zu Grunde liegenden materiellen Rechts. 

· Die Bedeutung der erfolgsbasierten Anwaltsvergütung in den USA wird im Ausland deutlich verzerrt wahrgenommen. Die amerikanische „contingent fee“ kann nur verstehen, wer sich ihr evidenz-basiert und unter Berücksichtigung spezifischer Charakteristika des amerikanischen Verfahrens- und Schadensrechts näher.

�	* Schriftliche Fassung eines Vortrags auf dem Generalkongress des Verbands Europäischer Rechtsanwaltskammern (FBE) am 19. Mai 2006 in Zürich. Der Verfasser ist Rechtsanwalt in Köln (Partner WKLP Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer), Direktor des Soldan Instituts für Anwaltmanagement in Essen sowie an der Universität zu Köln im dortigen Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und Notarrecht tätig.
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